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Veranstaltungen der Frauenstimmrechtsvereine
Bern: 27. Se;p<t. Erlebnisse in Finnland, Ref. Frau Dr. A. Debrit-Vogel,

Fräulein Anna Martin, Fräulein Dr. M. Boehlen.

Groupe romand: 1er octobre. Les principes fondamentaux de
la Constitution fédérale, Mme Livia Primault.
23. Oktober. Grosser Bazar im Casino vom Initiativkomitee für die
Mitarbeit der Frau in der Gemeinde.

Locarno: 28. September. Plauderei über Finnland. Frau Tiila. Journali-
Stin, Helsinki.
12. Okt. Frau und Zeitung. Betty Wehrli-Knobel, Zürich/Brissago.

Luzern: 12. Oktober. Generalversammlung.
9. Nov. Frau Dr. Sohwarz-Gaigg : Die Mutterschaftsversicherung.

Sdhiaffhauisen : 30. September. Die heutige Situation der abendländischen
Frau. lief. Frau Dr. B. Huber aus Glarus.

Chronik der Frauensliinmrechtsbewegung in der Schweiz
Baselland : Volksbefragung über das Frauenstimmrecht

Lieötal, 30. Sept. ag. Der Landrat hat seinerzeit den Regierungsrat
beauftragt, eine Verfassungsrevision auf Einführung des Stimmrechts
der Frauen in kantonalen und Gemeindeanigelegeriheiten vorzuberei-
ten. Der Regierungsrat kommt nun diesem Auftrag nach und schlägt
zwecks Abklärung der Frauenstimmrechtsfrage vor, dem Volke fol-
g ende Fragen vorzulegen:

1. Soll durch eine Verfassungsrevision auf dem Wege der Gesetz-
gebung die stufenweise Einführung des Stimmrechtes der Frauen ermög-
licht w e rdein

2. Soll die Revision durch den Laudra't oder einen V erfaissungsrat
vorgenommen werden

Thurgau: Die Romanshorner Frauen für das Stimmrecht in
Kirchensachen

26. Sept. 1954. Ueber das Wochenende hatten sich die mündigen
Frauen und Töchter der Kirchgemeinde Romanshorn/ Salms-
ach darüber zu entscheiden, ob sie die Einführung des vollen k i r c h -

liehen Stimm- und Wahlrechtes der Frauen wünschen.
Bei einer Stimmbeteiligung von 51 Prozent entschieden sich 521 Frauen
für, 470 gegen die Neuerung. Die Kirchenvors'teherschaft wird nun einem

Antrag an (lie Kirchenbürger stellen, die das letzte Wort haben werden.

Die evangelische Synode des Kantons St. Gallen
hat an ihrer letzten Tagung einer Abänderung des Grundgesetzes

der Landeskirche zugestimmt, wonach den Schweizerbürgerinneai, die das
20. Altersjahr vollendet haben, das Stimm- und Wahlrecht in kirchlichen
Angelegenheiten eingeräumt wird. Dieser Besch lu ss ist der Volksabstim-

mung zu unterstellen, die auf den 23. Januar 1955 angesetzt wurde.
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